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RS OGH 1956/5/30 7Ob210/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1956

Norm

EO §251 Z1

Rechtssatz

Eine vorübergehende Unterbringung des Verp3ichteten in einem Notquartier, die ihm die Aufstellung seiner gesamten

Möbel unmöglich macht, hindert die Anwendung des § 251 Z 1 EO ebensowenig, wie eine allfällige Absicht des

Verpflichteten, sich der Möbel zu entäußern.
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